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Chronologie 
 
Beschluss des Gemeinderats vom 04.04.2018. Inkrafttreten am 04.04.2018. 
 
Überarbeitung 2022 
Beschluss des Gemeinderats vom 01.06.2022. Inkrafttreten am 01.07.2022 
 
Überarbeitung 2024 
Beschluss des Gemeinderats vom 04.09.2024. Inkrafttreten am 01.10.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis 
Das kommunale Beschaffungsrecht besteht aus folgenden Erlassen: 

• Sonderdiagramm Beschaffungswesen (Bestandteil Organisationshandbuch) 
 
Relevante Unterlagen sind: 

• Weisung Beschaffungswesen 

• Weisung Gebäude- und Materialstandard 

• Beilagen zur Weisung Gebäude- und Materialstandard 
 
 
Zuständige Abteilung 
Abteilung Bau, Thunstrasse 1, 3110 Münsingen 
bauabteilung@muensingen.ch, 031 724 52 20 
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 1. Einleitung 
 Bei Vergaben und Submissionen sind die gesetzlichen Grundlagen (BöB, IVöBG) 

und die spezifischen Vorgaben des Gemeinderates an das öffentliche Beschaf-
fungswesen (Weisung öffentliches Beschaffungswesen und OHB) einzuhalten. 
Das vorliegende Dokument enthält Standards für Gebäude, Materialien, Pro-
dukte und Werkstoffe, welche in der Praxis von allen Stellen1 der Gemeinde zu 
beachten bzw. einzuhalten sind.  

  
 2. Allgemeine Grundsätze 
Haltung der Ge-

meinde, Gewich-

tung 

Die Gemeinde orientiert sich bei der Beschaffung an den Grundsätzen der Nach-
haltigkeit. Dies bedeutet: 
a) Die Gemeinde Münsingen ist sich ihrer ökologischen, gesellschaftlichen und 

ökonomischen Rolle bei der Beschaffung von Immobilien sowie Gebrauchs- 
und Verbrauchsgegenständen bewusst. 

b) Sie beschafft grundsätzlich ökologische Produkte unter Berücksichtigung 
ökonomischer und gesellschaftlicher Aspekte und beachtet dabei Labels und 
Zertifikate. 

  
Kinderarbeit Die Gemeinde verzichtet auf die Beschaffung von Materialien, Produkten und 

Textilien, die durch Kinderarbeit hergestellt wurden. 
  
Gültigkeit Alle in diesem Dokument definierten Standards sind Grundbedingungen für öf-

fentliche Beschaffungen bei allen Verfahrensarten. 
Im Rahmen von Submissionen verlangt die Gemeinde von ihren Lieferanten eine 
Selbstdeklaration für die Einhaltung der Standards. 

  
 3. Gebäude 
Gebäudestandard Neubauten und Sanierungen erfolgen in der Regel gemäss den Grundsätzen des 

jeweils aktuellen Gebäudestandards von Energie Schweiz für Gemeinden und des 
Vereins Energiestadt (Beilage 1). Bei Neubauten, ausgenommen reinen Zweck-
bauten, ist zudem die SNBS-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen anzustreben. 

  
GEAK Plus Vor jeder Gebäudesanierung oder -erweiterung muss von den entsprechenden 

Gebäuden ein umfassender GEAK Plus (Gebäudeenergieausweis der Kantone) er-
stellt werden. 

  
Fenster Bei Ersatz oder Neubau werden Fenster aus Schweizer Holz mit FSC- oder PEFC-

Label beschafft. Grundsätzlich werden 3-fach Verglasungen eingesetzt. Die An-
forderungen an den Schallschutz müssen in den Submissionsgrundlagen festge-
legt werden. 

  
Bodenbeläge Bei den Bodenbelägen muss auf die Oberflächenstruktur, die Farbe, und den Un-

terhaltsaufwand (Oberflächenbehandlungen) geachtet werden. Es sind in erster 
Linie Beläge mit minimalem Reinigungsaufwand einzusetzen.  

  
Farbanstriche Primär sind Farben auf Wasserbasis einzusetzen. 

 
 

  

                                                           
1 Dazu gehören alle Abteilungen der Gemeindeverwaltung, InfraWerkeMünsingen (IWM) und alle Schulen der 
Gemeinde Münsingen. 
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 4. Materialien / Werkstoffe 
Holz Grundsätzlich wird einheimisches, FSC oder PEFC zertifiziertes Holz verwendet. 

Auf den Einsatz von Tropenholz wird vollständig verzichtet. Dies schliesst auch 
Einzelteile an grösseren Einheiten ein. 
Wo möglich werden Produkte aus Holz anderen Materialien aus fossiler Produk-
tion vorgezogen. 

  
Steine Für Randsteine, Mauern, etc. werden nur Steine aus unbedenklicher Produktion 

und vorzugsweise aus der Schweiz verwendet. Die Nachweise müssen für die ge-
samte Lieferkette vom Steinbruch bis zum Zuschlagsempfänger vorliegen. Als un-
bedenklich gelten Lieferungen aus Steinbrüchen der Schweiz und der Länder der 
EU oder wenn die Steinbrüche ein über ein international anerkanntes Label ver-
fügen (z.B. Xertifix oder Fairstore). 

  
Beton, Asphalt, Kies Der Einsatz von Recyclingmaterialien wird immer geprüft und wo möglich umge-

setzt. Wegleitend ist das Merkblatt „Mineralische Baustoffe - Verwendungsemp-
fehlung für den Kanton Bern“ (Beilage 2). 

  
Abwasserrohre Es werden in der Regel PP-Rohre eingesetzt (Polypropylen). 
  
Beleuchtung Bei Neuanschaffungen von Leuchtmitteln in Gebäuden werden, wenn immer 

möglich LED-Lampen mit der besten verfügbaren Energieetikette gewählt. Neu 
angeschaffte Büroleuchten entsprechen dem MINERGIE-Standard für Beleuch-
tung oder erfüllen gleichwertige Anforderungen. 

 5. Verbrauchsmaterial und Energie 
Papiere in der Ver-

waltung 
Für alle Schriftstücke wird Recyclingpapier2 mit Gütesiegel Blauer Engel oder 
mindestens FSC-recycled-Label eingesetzt (keine Neufasern). 

  
Hygienepapiere Für Hygienepapiere wird Recyclingpapier mit 100% Recyclinganteil verwendet. 
  
Mehrweggeschirr Bei öffentlichen Gemeindeanlässen sowie bei internen Anlässen der Gemeinde 

darf in der Regel nur Pfand- oder Mehrweggeschirr verwendet werden. 
Erscheint dies für kleinere Veranstaltungen unverhältnismässig, sind andere ge-
eignete Massnahmen zur Vermeidung und Verminderung des Abfalls zu treffen 
(Bsp. ökologisch abbaubares Einweggeschirr). 
Im Parkbad und in Betrieben mit Konsumationsmöglichkeit (Caféteria, ARA, Ta-
gesschule, etc.) wird künftig die Verwendung von Mehrweggeschirr vorausge-
setzt. 

  
Reinigungsmaterial 

Liegenschaften 
Generell müssen alle Produkte die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Umweltfreundlich, zertifiziert nach EU Ecolabel (2005/344/EU) oder Blauer 
Engel, Oekoplan, Ecocert. Es können auch Produkte und Hersteller gewählt 
werden gemäss den Empfehlungen der Interessengemeinschaft ökologische 
Beschaffung Schweiz IGöB. 

• Als Konzentrat erhältlich 

• Dosierbar mittels Dosiersystem 

• Dosiersystem nicht manipulierbar 

• In 200 Liter Fässer lieferbar (soweit möglich) 

                                                           
2 Broschüre Umsteigen auf Recyclingpapier; Ecopaper, Postfach 827, Bern 8; 1. Auflage Juli 2016 
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• Auch als Schaumreiniger verfügbar (nur Überbodenarbeiten) 

• Bodenreiniger geeignet für die automatische Dosierung in Reinigungsma-
schinen 

• Grundreiniger ist auf das Beschichtungsprodukt abgestimmt 
  
Arbeitskleider Die Verwaltung definiert einheitliche Regeln für die Beschaffung von Kleidern 

inkl. Umsetzung der Regeln des CI/CD. Wird ein Exklusiv-Lieferant bestimmt, 
muss dieser die Qualitätsnachweise gemäss den allgemeinen Grundsätzen 
(oben) liefern. Fairtrade- und Biobaumwolle-Qualität wird bevorzugt. 
 

IT und Geräte Neu beschaffte Büro- und Haushaltgeräte sind auf www.topten.ch aufgeführt o-
der erfüllen wann immer möglich gleichwertige Anforderungen. Bezüglich Ökolo-
gie und Gesundheit sind bei Bürogeräten die Label «Blauer Engel», «EU-Ecola-
bel», «energystar» und / oder «TCO» anzustreben. 

  
Heizöl Es wird nur schwefelarmes Öko-Heizöl mit weniger als 50 ppm Schwefelgehalt 

beschafft. 
  
Strom  Innerhalb des IWM-Gebietes wird das Stromprodukt InfraOrange mit Strom aus 

regionaler Produktion bezogen. 
Innerhalb des BKW-Gebietes wird mindestens das Stromprodukt EnergyBlue be-
zogen. 

  
 6. Konsumgüter 
 Beim Einkauf von Lebensmitteln, Blumen und anderen Konsumgütern oder 

Dienstleistungen achtet die Gemeinde auf ökologische und soziale Kriterien und 
Labels. 

  
Leitungswasser An Sitzungen wird Leitungswasser angeboten. Wenn immer möglich soll auch bei 

öffentlichen Anlässen Leitungswasser angeboten werden. 
  
Verpflegung Wird bei Anlässen der Gemeinde eine Verpflegung angeboten (Apéros, Nacht es-

sen, Kaffeepause etc.), werden lokale Betriebe berücksichtigt, wenn immer mög-
lich mit saisonalen, lokalen oder regionalen und biologischen Produkten. 

  
Geschenke Sofern die Gemeinde Geschenke oder Give-Aways abgibt, sollen diese nachhal-

tige sein. Wo immer möglich stammen sie von lokalen Geschäften mit regionalen 
Produkten. Die Give-Aways richten sich den Vorgaben des CI/CD der Gemeinde. 

  
Blumen 

 
Blumenschmuck besteht hauptsächlich aus saisonalen, einheimischen oder fair 
gehandelten Blumen (z.B. Fairtrade Max Havelaar). Besonders im Winterhalbjahr 
sind lang haltende Pflanzen und Gestecke gegenüber schnell welkenden Blumen 
zu bevorzugen. 

  
Bäume und Sträu-

cher 
Es werden einheimische und standortgerechte Bäume, Sträucher und Hecken be-
schafft. An heissen und trockenen Standorten kann in Absprache mit der Fach-
stelle Umwelt und Energie davon abgewichen werden (Bsp. Klimabäume). 

  
 7. Mobiliar 
Schulmobiliar 

(Schulhäuser, Kin-

dergärten) 

Für die Standardausrüstung besteht ein definierter Produktekatalog. Dieser ist zu 
beachten (s. Anhang 2). 
Für die Kindergärten muss der Katalog noch definiert werden. 
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Verwaltung Das Mobiliar der Verwaltung wird bei regionalen Produzenten beschafft. Es wird 

grosser Wert auf Multifunktionalität, Langlebigkeit, Flexibilität und Ergonomie 
gelegt. 
Anforderungen an Bürostühle: 

• Synchron-Mechanik mit seitlicher individueller Körpergewichtsanpassung 
und Neigewinkel von Sitz und Rücklehne in mehreren Positionen arretierbar 

• Sitz mit Schiebesitz in Rasterpositionen verstellbar 

• Rückenlehne mit mehrstufiger Höhenverstellung 

• Sitzpolsterung auswechselbar 

• Stabiles Fusskreuz mit Doppelrollen 
  
 8. Fahrzeuge 
 Wenn immer möglich werden Fahrzeuge mit Elektroantrieb beziehungsweise ef-

fiziente und umweltverträgliche Fahrzeuge beschafft. Verbundlösungen mit 
Nachbargemeinden sind anzustreben. Nach Möglichkeit sollen auch für die 
Dienstleistungen von Dritten umweltverträgliche Fahrzeuge eingesetzt werden.  
Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit wird die ganze Lebensdauer und Entsor-
gung des Fahrzeugs berücksichtigt3.  
Als Grundlage für die Beschaffung von Personenwagen und leichten Nutzfahr-
zeugen dient das Merkblatt «Fahrzeuge» aus dem Kompass Nachhaltigkeit, 
insbesondere Kapitel 5 und 6 (Beilage 3). 

  
 9. Controlling 
Zuständigkeit Für die Einhaltung des Gebäude-, Material- und Beschaffungsstandards sind alle 

Mitarbeitenden in Eigenverantwortung zuständig. 
  
Inkrafttreten Die Inkraftsetzung der überarbeiteten Weisung Gebäude- und Materialstandards 

erfolgt per 01.10.2024. 
 
Vom Gemeinderat der Gemeinde Münsingen an der Sitzung vom 04.09.2024 genehmigt. 
 
 
 
sig. Beat Moser 
Präsident 

sig. Thomas Krebs 
Sekretär 

  

 
 
  

                                                           
3 Hinweise auf Auswahl und Gewichtung ökologischer Zuschlagskriterien: z.B. CO2-& Lärm-Emissionen, bei der 
Gewichtung darauf achten, dass konventionelle Fahrzeuge nicht nahezu gleich wie umweltfreundliche abschnei-
den (z.B. 1 von 5 Punkten für Euro6, 5 von 5 für erneuerbaren Strom). 
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Anhang 1 – Produktdefinitionen 
 
In diesem Anhang werden konkrete Produktdefinitionen aufgelistet. Diese Produkte erfüllen die vorge-
nannten Standards und werden in der Verwaltung standardmässig eingesetzt. Die Liste kann von der 
Verwaltung laufend ergänzt werden. Die Auflistung in der Tabelle erfolgt alphabetisch. 
 

Besprechungs-
stuhl 

Als Besprechungsstuhl wird der Typ «Alias Highframe 40» bei der Firma Berther, 
Rubigen beschafft 

  
Bodenbeläge Geeignet sind z.B. Kautschukbeläge oder Upo-Floor-Beläge für Schulräume oder 

Terrazzoböden in Korridoren und Verkehrszonen 
  
Büromöbel  Für Büromöbel (Tische, Regale) im Eingangsbereich (Schalter etc.) oder für Er-

gänzungen des bestehenden Mobiliars werden Produkte der Firma USM einge-
setzt. Bei neuen Elementen wird nur die Farbpalette weiss und anthrazit einge-
setzt. 
 
Die höhenverstellbaren Arbeitstische, Schubladenkorpusse unter Pulte sowie 
runde Besprechungstische (Schule) werden von der Marke BIGLA beschafft. 

  
Bürostühle 
 

Als Bürostuhl wird der Typ „Bürostuhl Sitag Point Mesh“ bei der Firma Berther, 
Rubigen, beschafft. 

  
Kopier- und 
Druckerpapier 

Balance Pure, weisses Recyclingpapier, 100% Recycling (FSC, Blauer Engel, PCF). 
Der Bezug erfolgt zentral durch die Abteilung Präsidiales und Sicherheit bei der 
iba ag, Bolligen. 

  
Reinigungsmit-
tel 

Da in den Gebäuden der Gemeinde das einheitliche Reinigungssystem Jonmaster 
eingesetzt wird, wird das Reinigungsmittel bei der Firma Diversey beschafft. 

  
Spielplatzaus-
rüstung 

Spielgeräte für öffentliche Spielplätze und Ersatzmaterialien werden nachhaltig 
beschafft. Die Spielgeräte (ausgenommen Rutschbahnen) bestehen aus Akazien-
holz. Der Fallschutz wird vollflächig vergossen. Anstatt Ketten werden Seile ver-
wendet. 
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Anhang 2 – Schul- und Saalmobiliar 
 
Sämtliches Schul- und Saalmobiliar wird gemäss den untenstehenden Vorgaben beschafft. Das Konzept 
beruht auf dem Ergebnis der öffentlichen Ausschreibung «Schulmobiliar Beschaffungskonzept». 
 

Schülertische Sitz-Stehtisch „Move-it PF“ mit Führungsschiene für Materialbox der Firma Zesar, 
Tavannes 

 
Schülerstühle Typ «Curved Dynasit» der Firma Zesar, Tavannes 
 
Lehrerarbeits-
plätze 

 
Lehrerstuhl «Curved Dynasit» mit Rollen, Lehrerschreibtisch, Rollkorpus, Präsen-
tationstisch und Caddy der Firma Zesar, Tavannes 

 
Sitzwürfel 
 
Hocker 
 
Hocker Werk-
räume 
 
Materialboxen 
 
Wandtafelsys-
tem 
 
Werkbänke 
 
Mehrzweckti-
sche 
 
Klapptische 
 
Saaltisch 
 
Saalstuhl 

 
Sitzbox mit Stauraum, der Firma Zesar, Tavannes 
 
Typ «4-Beinhocker» aus Buchenholz der Firma Zesar, Tavannes 
 
Typ «Hocker drehbar und höhenverstellbar» der Firma Zesar, Tavannes 
 
 
Materialboxen-Schrank der Firma Zesar, Tavannes 
 
Pylonen Buchwandtafel 7-seitig «reko line», der Firma Arvis, Gümligen 
 
 
Werkbank höhenverstellbar mit Rollen der Firma Zesar, Tavannes 
 
Mehrzwecktisch höhenverstellbar der Firma Zesar, Tavannes oder der Mehr-
zwecktisch mit Rollen der Firma Glaeser, Baden 
 
Typ «Klapptisch fahrbar» der Firma Glaeser, Baden 
 
Typ «Klapptisch green» der Firma Zesar, Tavannes 
 
Typ «Fox 1030» mit Sitzpolster der Firma Brunner, Schönbühl 
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Beilage 1 - Gebäudestandard 2019.1 
 
Separates Dokument 
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Beilage 2 - Merkblatt Mineralische Baustoffe 
 
Separates Dokument 
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Beilage 3 - Merkblatt klimafreundliche Fahrzeuge 
 
Separates Dokument 
 



Gebäudestandard 2019.1
Energie / Umwelt für öffentliche Bauten



Gebäudestandard 2019.1
Massstäbe für energie- und umweltgerechte Bauten

Die technischen Anlagen ermöglichen einen minimalen Stromverbrauch sowohl während 
als auch ausserhalb der Nutzungszeiten. Das MINERGIE®-Modul Leuchten unterstützt 
die Umsetzung von MINERGIE®-Beleuchtungen. Im aktuellen Energiestadt Beschaffungs-
standard sind weitere Hinweise zum effizienten Elektrizitätseinsatz aufgeführt.

Die räumliche Energieplanung dient als Grundlage für die Erfassung von möglichen 
Abwärmequellen.Konkrete Anwendungen ergeben sich bei Heizungsersatz und Neubauten.

Komfortlüftungen sind vor allem dort einzubauen, wo ein Zusatznutzen (bessere Luft-
qualität in Schulräumen, Reduktion der Lärmbelastungen von aussen, Verhinderung von 
Problemen mit Feuchtigkeit usw.) resultiert. Jedes bestehende Gebäude «verdient» ein 
nachhaltiges Erneuerungskonzept gemäss SIA Merkblatt 2047 «Energetische Gebäude-
erneuerung». Grossflächige Erneuerungs-Projekte von bestehenden Quartieren 
orientieren sich an den Vorgaben des Zertifikats «2000-Watt-Areal in Transformation».

Neubauten
Neubauten erreichen den MINERGIE®-A- oder -P-Standard mit ordentlicher Zertifizierung 
sowie die ECO-Anforderung (siehe Punkt 5). Alternativ: Neubauten sind kompatibel 
mit dem SIA-Effizienzpfad Energie (SIA Merkblatt 2040). Mit Bestätigung von einer un-
abhängigen Stelle (QS). Mindestens 20 % des jahresbilanzierten Strombedarfs werden 
im, am oder auf dem Gebäude produziert.

Ökologische Nachhaltigkeit ist ein Entscheidungskriterium in Architekturwett bewerben 
und Studienaufträgen. Sind öffentliche Bauten Bestandteil von Arealen grösser als ca. 
10’000 m2 Energiebezugsfläche oder 1 ha Grundstücksfläche, können sie gemäss den 
Vorgaben des 2000-Watt-Areal-Zertifikates entwickelt, realisiert und betrieben werden.

Effizienter Elektrizitätseinsatz
Es werden hocheffiziente Haushalt- und Bürogeräte sowie Umwälzpumpen nach 
topten.ch oder gleichwertig beschafft. Neubauten und Erneuerungen von Nicht-Wohn-
bauten erreichen die MINERGIE®-Zusatzanforderung für Beleuchtung.

Bei grösseren Nicht-Wohnbauten (z. B. Altersheim) ist der «Elektrizitätsbedarf 
für Prozessanlagen» (z. B. Küche, Wäscherei) ausgewiesen und optimiert  
(MINERGIE®-Grenzwert).

Erneuerbare Energien Wärme
Der Wärmebedarf wird mit Abwärme oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen 
oder Abfall gedeckt.

Mögliche Abweichung: Spitzenlastdeckung (maximal 25 % des Wärmebedarfs) oder 
Redundanz mit nicht erneuerbaren Energien.

Bestehende Bauten
Gesamterneuerungen erreichen den Standard MINERGIE® für Neubauten (1. Priorität) 
oder für Modernisierungen (2. Priorität) sowie die ECO-Anforderungen (siehe Punkt 5). 

Die Vorgaben zu Komfortlüftungen können gelockert werden. Alternativ: Gesamt-
erneuerungen sind kompatibel mit dem SIA-Effizienzpfad Energie (SIA Merkblatt 2040). 
Eine Be stätigung von einer unabhängigen Stelle muss vorliegen (QS). Bei Gesamt-
erneuerungen werden mindestens 20 % des jahresbilanzierten Strombedarfs im, am 
oder auf dem Gebäude produziert. Teilerneuerungen: für die betroffenen Bauteile 
gelten die U- Werte des Gebäude programms.

www.minergie.ch
www.2000watt.swiss

www.minergie.ch
www.toplicht.ch

www.topten.ch

www.energiestadt.ch

www.minergie.ch

1

3

4

2

http://www.minergie.ch
http://www.2000watt.swiss
https://www.minergie.ch/de/zertifizieren/module
http://www.toplicht.ch
http://www.topten.ch
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/energiestadt-pro/werkzeuge-und-instrumente/raeumliche-energieplanung.html#/
http://www.minergie.ch


Übersichtsreport
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PLZ, Stadt 3250 Lyss Mobil
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Höhenlage 443 Meteostation Bern Liebefeld

Energieausweis
Report von 01.01.2007 bis 31.12.2018

Gemessener Energieausweis nach SIA 2031: 2009
Entwicklung von 2007 - 2018 Auswertungsperiode 2018

A

B

C

D

E

F

G

Endenergie
Primärenergie
Treibhausgase
Wasserverbrauch

D

Endenergie

kWh/(m²a)
113

MWh/a
5'444

C

Primärenergie

kWh/(m²a)
135

MWh/a
6'498

B

Treibhausgase

CO₂ kg/m²
14

CO₂ t/a
659

F

Wasserverbrauch

l/m²
790

m³/a
38'616

Optimales Ziel

Standard Ziel

Minimales Ziel

Grenzwert

Sanierungsbedarf

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Energiebezugsfläche
49'140 m²

Anzahl Objekte
19

Show 25  entries

Show 50  entries

Objekt Energiebezugsfläche Endenergie Energieverbrauch Gas Emissionen Wasserverbrauch

0301 Verwaltung Marktplatz 1640.00

0304 Brockenstube 285.00

0306 Gemeindebibliothek 600.00

0330 Schule Kirchenfeld 7087.00

0331 Schule Herrengasse 4733.00

0332 Schule Stegmatt 7575.00

0333-5 Schulanlagen Grentschel 10130.00

0340 Kindergarten Heilbachweg 298.00

0341/2 Kindergarten
Herrengasse/Nelkenweg

455.00

0343 Kindergarten Birkenweg 295.00
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Gebäudestandard 2019.1
Massstäbe für energie- und umweltgerechte Bauten

Freiräume mit naturnahen Grünflächen und Schattenplätzen leisten einen Beitrag 
für ein positives Siedlungklima und fördern die Biodiversität.

Die 2000-Watt-Gesellschaft und der SIA-Effizienzpfad Energie umfassen auch 
die durch das Bauvorhaben ausgelöste Mobilität.

Strom (und auch Wärme) aus der KVA kann den erneuerbaren Energiequellen 
 zugerechnet werden.

Die Erfolgskontrolle erlaubt den Stand der Zielerreichung, weitere Optimierungspotentiale 
und Mängel zu erkennen sowie die Benutzer einzubeziehen und zu informieren.
Die Zunahme der Energieeffizienz Wärme und Elektrizität kann mit den Massnahmen 
2.2.3 und 2.2.4 aus dem Management-Tool von Energiestadt festgehalten werden.

Gesundheit und Bauökologie
Für Neubauten und Instandsetzungen im MINERGIE®-Standard gilt der Zusatz ECO.

Alternativ: Grenzwerte oder anerkannte Richtwerte bezüglich eines gesunden Innen-
raumklimas werden unterschritten. Es werden gesundheitlich unbedenkliche und 
ökolo gisch günstige Baustoffe gemäss ECO-BKP gewählt. Der Energiebedarf für die 
Erstellung (Graue Energie) wird optimiert.

Mobilität
Der Energiebedarf aus gebäudestandortabhängiger Mobilität ist mit geeigneten 
baulichen und betrieblichen Massnahmen zu minimieren (z. B. ÖV-Angebote, energie-
effiziente Mobilität).

Die Infrastruktur für Velo- und Fussverkehr ist mit geeigneten baulichen   
und betrieblichen Massnahmen zu optimieren.

Konzepte und Reglemente unterstützen autoarmes Wohnen und Sharing-Modelle.

Ladeinfrastruktur für e-Mobilität wird vorbereitet bzw. eingebaut.

Bewirtschaftung
Die Beschaffung von Strom erfolgt nach ökologischen Kriterien: 100 % stammen aus 
erneuerbaren inländischen Energiequellen (oder aus ausländischen Kraftwerken  
mit erneuerbarer Energie in Besitz der Baurechtsnehmerin), davon 40 % aus neuen, 
erneuerbaren Quellen oder sie haben die Qualität „naturemade star“. Die Hälfte  
dieser 40 % wird im, am oder auf dem Gebäude produziert (siehe Punkte 1 und 2).

Neubauten / Gesamterneuerungen: innerhalb der 2-Jahres-Garantie wird eine 
Erfolgskontrolle durchgeführt.

Es wird eine Energiebuchhaltung der öffentlichen Bauten (Verwaltungs- und Finanz-
vermögen) erstellt (z. B. mit EnerCoach) und eine periodische Betriebsoptimierung 
(z. B. SIA Merkblatt 2048 «Energetische Betriebsoptimierung») durchgeführt. Die 
jährliche Auswertung ist in geeigneter Form zu kommunizieren.

www.minergie.ch
www.eco-bau.ch

www.energiestadt.ch

www.energiestadt.ch
www.2000watt.swiss

www.wohnbau-mobilitaet.ch

www.energo.ch
www.energiestadt.ch

www.geak.ch
www.minergie.ch / MQS-Betrieb

5

6

7

https://www.minergie.ch/de/zertifizieren/eco/
http://www.eco-bau.ch
https://www.local-energy.swiss/programme/energiestadt/klimaaktivitaeten.html#/
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/mobilitaet-pro/werkzeuge-und-instrumente/mobilitaet-in-gemeinden.html#/
http://www.2000watt.swiss
http://www.wohnbau-mobilitaet.ch
http://www.energo.ch
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/energiestadt-pro/werkzeuge-und-instrumente/energiebuchhaltung.html#/
https://www.geak.ch
https://www.minergie.ch/de/zertifizieren/mqs-betrieb/


Gebäudestandard 2019.1
Energie / Umwelt für öffentliche Gebäude

AUSGANGSLAGE
Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
leisten über den ganzen Lebenszyklus betrachtet einen Beitrag 
zum Klimaschutz und verbessern die Lebensqualität sowie die 
Umweltsituation. Sie geben Impulse für die lokale Wirtschaft 
und schaffen Arbeitsplätze. 

Nachhaltiges Bauen: Die erfolgreiche Umsetzung einer 
energiegerechten Bauweise bedingt ein gesamtheitli-
ches Vorgehen unter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher 
und weiterer ökologischer Belange. Die Empfehlung SIA 
112 / 1 «Nachhaltiges Bauen  – Hochbau» hilft, diese Krite-
rien zu bestimmen und deren Umsetzung zu  vereinbaren.  
 
Für eine Bewertung der umfassenden Nachhaltigkeit ei nes 
Neubaus oder einer Erneuerung (Wohnen, Verwaltung und 
 Bildungsbauten) dient der Standard Nachhaltiges Bau en 
Schweiz SNBS (www.snbs.ch). Um eine Äquivalenz zu den 
Vorgaben «1 Neubauten» und «2 Bestehende Bauten» zu er-
reichen, muss ein Zertifikat mit entsprechend hohen Noten  
in den Indikatoren 301 «Primärenergie nicht erneuerbar»  
und 302 «Treibhausgasemission» vorliegen.
 
Die MINERGIE®-Standards mit ECO-Zusatz definieren bewährte 
Anforderungen an Energieeffizienz und Klimaschutz.

Der Gebäudestandard 2019 basiert auf dem Gebäudestandard   
2015. Er stützt sich aber bewusst auf die breitere Sicht der 
2000-Watt-Gesellschaft, welche nicht nur den Ressourcen -
bedarf, sondern im Hinblick auf eine Begrenzung des Kli-
mawandels auch die Treibhausgase betrachtet (Leitkonzept 
2000-Watt-Gesellschaft, 2020). Die Vorgaben beinhalten nebst 
der Betriebsenergie auch den Energiebedarf für die Erstellung 
(Graue Energie) und die Mobilität. 
 
Das Suffizienz-Prinzip schafft in Ergänzung zu Effizienz und 
erneuerbaren Ressourcen günstige Voraussetzungen für die 
Zielerreichung.

ZIELSETZUNG
Der Gebäudestandard 2019 will einen Beitrag leisten zur ver-
stärkten Umsetzung von Massnahmen in den Bereichen Energie 
sowie gesundes Innenraumklima, Bauökologie und Suffizienz. 
Die Vorgaben sind auf Standards und Label abgestützt, welche   
im Bauwesen akzeptiert und verbreitet sind.

Für jede Bauaufgabe wird nach Prüfung der Machbar keit 
entschieden, ob sie sich für die Einhaltung der Minergie- 
Standards oder alternativ für die wei tergehenden Vorgaben 
der 2000-Watt-Gesellschaft gemäss dem SIA-Effizienzpfad 
Energie oder  – bei grösseren Arealentwicklungen mit ge-
mischter Nutzung – dem Zertifikat «2000-Watt-Areal» eignet.

DAS POTENZIAL LIEGT IM BESTAND
Im Vergleich zu Neubauten ist die Erneuerung wesentlich diffe-
renzierter anzugehen und stellt eine grosse Herausforderung 
dar. Bei bestehenden Bauten sind frühzeitig Grundüber-
legungen über den Zeithorizont anzustellen: Ist kurzfristiges 
«Austragen», eine Instandsetzung, eine Gesamterneuerung 
in einem Schritt oder in Etappen oder ein Ersatzneubau die 
richtige Strategie?  

VORBILDWIRKUNG DER ÖFFENTLICHEN HAND
Der Gebäudestandard 2019 zeigt auf, wie Städte und Gemeinden 
ihre Vorbildwirkung zusätzlich zu den Vorga ben «Teil M – Vor-
bildfunktion öffentliche Hand» aus den Muster vorschriften 
der Kantone im Energiebereich MuKEn2014 (Art. 1.47 Abs. 2: 
«Die Wärmeversorgung wird bis 2050 zu 100 % ohne fossile 
Brennstoffe realisiert. Der Stromverbrauch wird bis 2030 um 
20 % gegenüber dem Niveau von 1990 gesenkt oder mit neu  zu-
gebauten erneuerbaren Energien gedeckt») in umfassendem 
Sinne wahrnehmen können.

GELTUNGSBEREICH
Um eine Vorbildfunktion wahrzunehmen, richtet sich der behördenverbindliche Gebäudestandard 2019 als Leitlinie (nicht als 
Vollzugsinstrument) an Bauherrschaften von öffentlichen und durch die Öffentlichkeit unterstützte Bauten. Er dient nicht nur 
Energiestädten, sondern kann auch von anderen Gemeinden und Organisationen (z. B. Immobilienverwaltungen) beschlossen 
werden. Der Gebäudestandard kann als Vorgabe bei Landverkauf oder -abgabe im Baurecht verwendet werden. Die Gebäude 
sind entsprechend dem gewählten System zu zertifizieren. Alternativ muss projektspezifisch eine QS durch eine unabhängige 
Stelle durchgeführt werden. Mit einer angemessenen Begründung (z. B. Bauten unter Denkmalschutz) kann vom Gebäude-
standard abgewichen werden.

DAS LABEL ENERGIESTADT
 
«Energiestadt» ist eine Auszeichnung für Städte und Ge-
meinden mit einer besonders fortschrittlichen Energie-
politik. Beurteilt werden sechs energierelevante Bereiche, 
beispielsweise Bereich 2 «Kommunale Gebäude, Anla-
gen». Hier setzt der Gebäudestandard 2019 Massstäbe, 
welche sich heute in der Praxis umsetzen lassen und sich 
langfristig positiv auswirken.

IMPRESSUM
 
Herausgeber: Energie Schweiz für Gemeinden und SVKI Fachgruppe 
Energie  (Erfahrungs austausch Energiebeauftragte der grossen Städte 
im Rahmen des Schweizerischen Verbands Kommunale Infrastruktur 
SVKI): Aarau, Basel, Bern, Biel, Chur, Genf, Köniz, Lausanne, Luzern, 
Neuenburg, Schaffhausen, St. Gallen, Winterthur, Zug, Zürich.

Kontakt: EnergieSchweiz für Gemeinden: Kurt Egger,  
schweiz@energiestadt.ch

Redaktion / Fotos: Kurt Marti, Schüpfen

Version: Juni 2020

http://www.snbs.ch
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/energiestadt-pro/werkzeuge-und-instrumente/gebaeudestandard.html#/
mailto:schweiz%40energiestadt.ch?subject=Geb%C3%A4udestandard%202019%3A%20


Mineralische Recycling-Baustoffe
Verwendungsempfehlungen 
für den Kanton Bern

BVE Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektion des Kantons Bern



Bauteilkatalog für den
Tief- und Strassenbau im Kanton Bern

BVE Bau-, Verkehrs- und  
Energiedirektion des Kantons Bern

KSE Bern
Der Kantonale Kies- und Betonverband


Frosttiefe

>2,0 m 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2
4 15

8

10

1214

16

18

13

14

maximaler Grundwasserspiegel

17

17

12

6

RC-Gesteins- 
körnungsgemische

RC-Beton

Abstand zum max. 
Grundwasser >2,0 m

Expositionsklassen
 X0 XC1 XC2 keine

R
C

-A
sp

ha
ltg

ra
nu

la
tg

em
is

ch

R
C

-M
is

ch
gr

an
ul

at
ge

m
is

ch
R

C
-B

et
on

gr
an

ul
at

ge
m

is
ch

R
C

-K
ie

sg
em

is
ch

 A
R

C
-K

ie
sg

em
is

ch
 B

R
C

-K
ie

sg
em

is
ch

 P
R

C
-M

ag
er

b
et

on
 M

R
C

-M
ag

er
b

et
on

 C
R

C
-B

et
on

 M
R

C
-B

et
on

 C

R
C

-B
et

on
 C

R
C

-B
et

on
 M

R
C

-B
et

on
 C

R
C

-B
et

on
 M

Asphaltdeckschicht   
Fundationsschicht AC F, Tragsch. AC T, Bindersch. AC B   
Planie ohne Deckschicht       
Planie mit Deckschicht      
Fundationsschicht ohne Deckschicht      
Fundationsschicht mit Deckschicht      
Materialersatz      
Rammplanum/Transportpiste (provisorisch)      
Rohrumhüllung        
Grabenfüllung ohne Deckschicht        
Grabenfüllung mit Deckschicht        
Sauberkeitsschicht        
Sohlenbeton        
Hüllbeton        
Randabschluss        
Fundament            
Konstruktionsbeton2             
Bohrpfahl/Schlitzwand              
Rühlwand              

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1

 Verwendung empfohlen 
 Verwendung möglich

1  Max. 7 cm gewalzt. Der erstma-
lige Einbau gilt als Umgestal-
tung einer Verkehrsfläche und 
bedarf einer Baubewilligung

2  Vorgespannte Bauteile dürfen 
nicht mit RC-Beton ausgeführt 
werden. Bei RC-Konstruktions-
beton ist dem E-Modul speziel-
le Beachtung zu schenken



Bauteilkatalog für den
Hochbau im Kanton Bern

BVE Bau-, Verkehrs- und  
Energiedirektion des Kantons Bern

KSE Bern
Der Kantonale Kies- und Betonverband
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 Verwendung empfohlen 
 Verwendung möglich

3  Bei RC-Konstruktionsbeton ist 
dem E-Modul spezielle Beach-
tung zu schenken

4  Vorgespannte Bauteile dürfen 
nicht mit RC-Beton ausgeführt 
werden



Zweck dieser Broschüre
Mineralische RC-Baustoffe sind gute Baustoffe. Mit 
dieser Broschüre tragen die BVE und der KSE Bern 
zu deren Förderung und zum korrekten Einsatz bei.
Ziel ist eine langfristig hohe Recyclingrate. Mit 
dem Schliessen der Stoffflüsse werden natürliche 
Ressourcen, Deponieraum und die Landschaft 
geschont. Eine hohe Qualität der mineralischen 
RC-Baustoffe ist eine Grundbedingung, damit 
mehrere Einsatzzyklen möglich werden.

Mineralische RC-Baustoffe 
sinnvoll verwenden
Die Recyclingrate der mineralischen Rückbaustoffe 
liegt im Kanton Bern bei über 80%. Der Anteil der 
RC-Baustoffe am Gesamtbedarf an Gesteinskör-
nungen kommt damit aktuell auf ca.15%. Diese 
relativ geringe Menge verlangt eine differenzierte 
Verwendungsempfehlung, wobei ökologische, 
bautechnische und wirtschaftliche Faktoren be-
rücksichtigt werden.

Herausgeber/Kontakt 
BVE Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des 
Kantons Bern
Reiterstrasse 11
3011 Bern
Tel. 031 633 31 11
info.bve@bve.be.ch
www.bve.be.ch

KSE Bern – Der Kantonale Kies- und Betonverband
Schulhausgsse 22
3113 Rubigen
Tel. 033 345 88 01
info@ksebern.ch
www.ksebern.ch

Bestelladresse für den kostenlosen Bezug
BVE: info.awa@bve.be.ch
KSE Bern: info@ksebern.ch

Download unter
BVE: www.bve.be.ch/awa >Formulare/Merkblätter
KSE Bern: www.ksebern.ch > Downloads/Mediacorner

1. Auflage, August 2014. Verwendung von 
Inhalten nur mit Quellenangabe.
Gedruckt auf 100% Recycling-Papier, 
FSC zertifiziert, CO2 neutral

Das wichtigste Kriterium ist die lokale Verfügbar-
keit. RC-Betone sind zudem umso ökologischer, je 
weniger Zement sie enthalten. Bezüglich der Bau-
technik stehen Überlegungen zur Risikominimie-
rung im Vordergrund. 

Verwendete Grundlagen
Die Verwendungsempfehlungen stützen sich auf 
folgende Dokumente: 

  BAFU (Hrsg.), 2006: Richtlinie für die  
Verwertung mineralischer Bauabfälle.  
Umwelt-Vollzug Nr. 0631.

  VSS-Normen:    
SN 670 102 Gesteinskörnungsnorm    
SN 670 119 Gesteinskörnungen für ungebun-
dene und hydraulisch gebundene Gemische   

  SIA-Norm:
 SN EN 206-1 Beton 

  SIA-Merkblatt 2030: Recyclingbeton.
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Klimafreundliche Fahr-

zeuge 
Merkblatt Nachhaltige Beschaffung 

 

Dieses Merkblatt fokussiert auf Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Kommunalfahrzeuge werden nicht im Detail be-

handelt. 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Ökologische und gesundheitliche Herausforderungen..................................................................................................... 2 

1.1 Ökologische und gesundheitliche Herausforderungen des Strassenverkehrs ....................................................... 2 

1.2 Ökologische Vor- und Nachteile diverser Technologien ........................................................................................... 3 

2 Elektro-Kommunalmaschinen ............................................................................................................................................ 8 

3 Gute Gründe für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen ................................................................................................ 8 

4 Überlegungen vor der Beschaffung (Bedarfsklärung) ...................................................................................................... 9 

5 Empfehlungen für die nachhaltige Beschaffung von Fahrzeugen ................................................................................. 10 

6 Nachhaltigkeitskriterien für die Ausschreibung .............................................................................................................. 12 

 

In Kürze 

Der Strassenverkehr ist in der Schweiz für ca. 30 Prozent1 des CO2-Ausstosses verantwortlich. Die durch Menschen verursach-

ten Treibhausgasemissionen führen zur Klimaerhitzung mit potenziell katastrophalen Folgen. Der Schutz des Klimas ist global 

gesehen die grösste Umweltschutzaufgabe. Zudem ist durch den Verkehr jede siebte Person in der Schweiz übermässigem 

Lärm ausgesetzt, dies führt zu Stress und gesundheitlich negativen Folgen.  

Eine umweltbewusstere Mobilität – insbesondere die Elektromobilität – hat das Potenzial, die CO2-, die Schadstoff- und die 

Lärmemissionen zu senken. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag an die globalen Klimaziele und trägt gleichzeitig zu einer 

Erhöhung der Lebensqualität in den Siedlungsgebieten bei.  

 

Die wichtigsten Empfehlungen vor und beim Kauf: 

- Weniger ist mehr: Braucht es wirklich ein neues Fahrzeug oder gibt es flexiblere Lösungsansätze, welche die ge-

wünschte Aufgabe erfüllen? 

- Kaufen Sie keine übermotorisierten und übergrossen Fahrzeuge. Das wirkt sich auch positiv auf die Kosten aus. 

- Setzen Sie auf Fahrzeuge mit fossilfreiem Antrieb: auf elektrische oder Erdgasfahrzeuge – mit Ökostrom resp. Biogas 

angetrieben. 

- Kosten: Nicht nur die Einkaufskosten beachten, sondern auch die Vollkostenrechnung (TCO-Kosten), da der reine Ein-

kaufspreis höher sein kann, aber dieser durch die niedrigeren Betriebs- und Wartungskosten kompensiert werden 

kann. 

 

Der Fahrzeugmarkt ist momentan sehr schnelllebig und es gibt enorme technische Fortschritte. Es lohnt sich deshalb sich 

jeweils vor einem Kauf über die neusten Entwicklungen zu informieren: 

- Lieferwagen-Umweltliste und Auto-Umweltliste: Bewertung aller aktuellen Modelle 

- Topten: zeigt jeweils die 10 besten Modelle der Umweltliste 

- Verbrauchskatalog zeigt alle Informationen der Energieetikette 
 

 

                                                        
1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/unfaelle-umweltauswirkungen/umweltauswirkungen.html 

 

http://www.autoumweltliste.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.topten.ch/
https://www.verbrauchskatalog.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/unfaelle-umweltauswirkungen/umweltauswirkungen.html
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1 Ökologische und gesundheitliche Herausforderungen 

1.1 Ökologische und gesundheitliche Herausforderungen des Strassenverkehrs 

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen ökologischen und gesundheitlichen Herausforderungen rund um den motorisier-

ten Strassenverkehr aufgezeigt: 

 

Klimaerhitzung: 

- Treibhausgasemissionen: CO2 (Kohlendioxid) ist das für die Klimaerwärmung hauptverantwortliche Treibhausgas. 

Wichtigster CO2-Emittent in der Schweiz ist der Strassenverkehr, mit einem Anteil von rund 30 Prozent. Der CO2-Aus-

stoss von Autos hängt von der Art des Treibstoffs und des Treibstoffverbrauchs ab: Je höher der Treibstoffverbrauch, 

desto höher der CO2-Ausstoss. Erdgas- und vor allem Elektrofahrzeuge stossen wegen der erneuerbaren Anteile am 

Treibstoff (Erdgas: 20% Biogas, Strom: über 60% erneuerbar) deutlich weniger fossiles CO2 aus als Benzin- und Die-

sel-Fahrzeuge. 

 
Abbildung 1: Treibhausgasemissionen der Schweiz aufgeteilt auf die wichtigsten Sektoren. Quelle: BAFU, CO2-Statistik 2019 

 

 

Feinstaub / Schadstoffe: 

- Der motorisierte Verkehr verursacht mehr als die Hälfte der Stickoxid-  (NOx) und einen Viertel der gesamten Feinstau-

bemissionen in der Schweiz.  

- Stickstoffoxid-  und Schwefeldioxideinträge in der Natur führen zu Bodenversauerung und Überdüngung der Böden 

und Gewässer. Aus Stickoxiden und anderen Verbindungen entsteht unter Sonnenlicht Ozon. Der Verkehr trägt ent-

sprechend auch massgeblich zur bodennahen Ozonbelastung im Sommer bei.  

- Rund ein Drittel der Mikroplastikemissionen und somit der grösste Verursacher weltweit ist der Abrieb von Autoreifen. 

Die langfristigen Auswirkungen auf Lebewesen und Umwelt sind noch weitgehend unbekannt. Mikroplastik gelangt 

auch in die Nahrungskette des Menschen, zum Beispiel über den Verzehr von Fischen. 

 

Gesundheit: 

- Luftschadstoffe aus Verbrennungsmotoren wie Feinstaub und Stockoxide können zu Herz-Kreislauf-Beschwerden und 

Erkrankungen der Atmungsorgane führen, einige Bestandteile sind gar krebserregend. 

- Lärmemissionen: Ein grosser Teil der Bevölkerung ist hohen Lärmbelastungen ausgesetzt, hauptsächlich verursacht 

durch Strassenverkehr. Hohe Lärmbelastungen führen zu Stressreaktionen und können die Gesundheit beeinträchti-

gen. Die Unterschiede der Lärmemissionen bei Neuwagen sind beträchtlich. Auch die Wahl der Reifen kann grossen 

Einfluss auf die Lärmemissionen haben.  
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1.2 Ökologische Vor- und Nachteile diverser Technologien 

Ein Vergleich der häufigsten Antriebsarten führt zu folgenden Erkenntnissen bezüglich der Treibhausgasemissionen: 

 

 

Abbildung 2: Treibhausgasemissionen [CO2eq2] des Fahrens von einem km von verschiedenen Antriebsarten von Personenwagen. Da-

tenquelle: EnergieSchweiz-Faktenblatt-Umweltauswirkungen_PW 

 

Tipp 1 Eco-Drive 

Eigenes Verhalten 

Eco-Drive®: Eco-Drive® ist eine sichere, umweltfreundliche und wirtschaftliche Fahrtechnik. Wenn sie konsequent ange-

wendet wird, können bis zu 15 Prozent Treibstoff gespart werden. Die Eco-Drive® Fahrtechnik lässt sich in speziellen Kur-

sen lernen. Die vier goldenen Eco-Drive® Regeln: 

1. Zügig beschleunigen, früh hochschalten (Benziner bei 2000 – 2500 Touren, Diesler bei 1500 Touren), spät her-

unterschalten. 

2. Im höchstmöglichen Gang bei niedriger Drehzahl fahren. 

3. Vorausschauend und gleichmässig fahren, unnötige Brems- und Schaltmanöver vermeiden. 

4. Reifendruck prüfen, Lasten reduzieren, keine Dachträger, Klimaanlage sinnvoll einsetzen. 

 

                                                        
2 CO₂-Äquivalent: beschreibt die Klimawirksamkeit aller Treibhausgase zusammen. Methan etwa ist 30-mal so schädlich wie CO2, ein Kilogramm Methan 

entspricht deshalb 30 Kilogramm CO2-Äquivalent. Ein Kilogramm Lachgas entspricht sogar 300 Kilogramm CO2-Äquivalent. Methan etwa ist 30-mal so 

schädlich wie CO2, ein Kilogramm Methan entspricht deshalb 30 Kilogramm CO2-Äquivalent. Ein Kilogramm Lachgas entspricht sogar 300 Kilogramm CO2-

Äquivalent. 
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Tabelle 1: Vorteile und Nachteile verschiedener Antriebsarten. 

Antriebsart Vorteile Nachteil Weiteres zu berücksichtigen 
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Fahrzeuge mit Verbren-

nungsmotor allgemein 
- Konventionelle Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotor sind im Vergleich 

zu Fahrzeugen mit alternativem An-

trieb relativ günstig in der Anschaf-

fung. 

- Grosse Reichweite mit einer Tank-

füllung. 

- Werden ausschliesslich mit nicht 

erneuerbaren, fossilen Treibstoffen 

angetrieben und tragen mit dem 

Ausstoss von CO2 massgeblich zur 

Klimaerhitzung bei. 

- Verursachen gesundheits- und um-

weltschädigenden Emissionen. 

- Lärmemissionen des Antriebs fal-

len ins Gewicht, besonders beim 

Leerlauf und langsamen Fahren. 

- Die Betriebs- und Wartungskosten 

sind vergleichsweise hoch. 

 

Benzin - Mit Benzin betriebene Autos stos-

sen etwas weniger Schadstoffe aus 

als Diesel-Autos..3 

- Zahlreiche Tankmöglichkeiten. 

- Ausstoss von Schadstoffen, vor al-

lem beim Start. 4 

- Bei Benzin- und Dieselautos fallen 

die meisten Umweltschäden im Be-

trieb an, also beim Fahren.  

Diesel - Mit Diesel betriebene Autos sind et-

was kostengünstiger als Benzinau-

tos. 

- Dieselfahrzeuge verbrauchen weni-

ger Treibstoff und stossen weniger 

CO2 aus als Benzin-Fahrzeuge. 

Dies fällt vor allem bei Langstre-

cken ins Gewicht. 4 

- Zahlreichen Tankmöglichkeiten. 

- Ausstoss von Schadstoffen, vor al-

lem beim Start. 

- Auch Dieselfahrzeuge der aktuellen 

Schadstoffnormen Euro 6d, 6d-

temp und 6c stossen noch mehr 

Stickoxide aus als Benzin-Modelle. 

Bei der neusten Norm Euro 6d ist 

der Unterschied nicht mehr gross.5 

- Diesel-Partikelfilter regenerieren 

alle rund 500km und können dabei 

bis zu 1000 mal mehr Feinstaub 

ausstossen als eigentlich erlaubt 6 

                                                        
3 https://www.topten.ch/private/adviser/ratgeber-auto 
4 https://www.topten.ch/private/adviser/ratgeber-auto 
5 http://www.autoumweltliste.ch/personenwagen/antriebe/emissionsgrenzwerte-fuer-personenwagen.html  
6 https://www.transportenvironment.org/publications/new-diesels-new-problems  

https://www.topten.ch/private/adviser/ratgeber-auto
https://www.topten.ch/private/adviser/ratgeber-auto
http://www.autoumweltliste.ch/personenwagen/antriebe/emissionsgrenzwerte-fuer-personenwagen.html
https://www.transportenvironment.org/publications/new-diesels-new-problems
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Gas - Erdgasfahrzeuge emittieren im Ver-

gleich zu Benzin- oder Dieselautos 

rund 40 % weniger CO2. Dies unter 

anderem, weil in der Schweiz dem 

Erdgas rund 20 % Biogas beige-

setzt wird, welches CO2-neutral ist. 

- Bei vielen Erdgastankstellen kann 

100 % Biogas getankt werden, so 

fahren Gasautos praktisch CO2-

neutral. 

- Stossen weniger gesundheitsge-

fährdende Schadstoffe aus als 

Benzin- und Dieselautos. 

- Gas als Treibstoff ist im Durch-

schnitt 25 % günstiger als Benzin o-

der Diesel. 

- Tiefere Betriebskosten als Benzin- 

oder Dieselautos. 

- Einkaufskosten noch etwas höher 

als bei Benzin- oder Dieselautos. 

- Wenig ausgebautes Tankstellen-

netz. 

- Alle Erdgasautos verfügen auch 

über einen Benzintank und können 

auch mit Benzin betrieben werden. 

- In der Schweiz gibt es rund 150 

Gas-Tankstellen, diese befinden 

sich vor allem im Mittelland 7 

- Gasfahrzeuge sind vor allem vor-

teilhaft, wenn sie für lange Stre-

cken benötigt oder wenn insgesamt 

sehr wenige Fahrten gemacht wer-

den. 

- Längerfristig hat Erdgas in der Mo-

bilität wohl keine grosse Zukunft: 

mit VW hat einer der wenigen Fahr-

zeughersteller längerfristig den 

Ausstieg bekannt gegeben 

 Hybridfahrzeuge (HEV) 

verfügen über zwei An-

triebe – Elektro- und Ver-

brennungsmoto – und 

zwei Speichersysteme für 

Energie – Batterie und 

Tank. Die Batterie wird 

über den Verbrennungs-

motor und beim Bremsen 

geladen. 

- Energieeffizienter als reine Ver-

brenner. 

- Kann Bremsenergie rekuperieren. 

- Fährt bei tiefen Geschwindigkeiten 

z.T. rein elektrisch – dadurch kön-

nen die Lärm- und Schadstoffemis-

sionen Innerorts geringer sein 

- Relativ hohe Kosten, weil zwei An-

triebe und Energiespeicher einge-

baut sind. 

 

                                                        
7 https://www.cng-mobility.ch/cng-routenplaner/  

https://www.cng-mobility.ch/cng-routenplaner/


 

 
6 

E
le

k
tro

fa
h

rze
u

g
e

 

Elektrofahrzeuge allgemein 

 
- Beim Fahren keine direkten Schad-

stoffemissionen.  

- Massiv höhere Energieeffizienz als 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmoto-

ren. 

- Rekuperation der Bremsenergie 

- Gesundheitliche Vorteile für Fahre-

rInnen: weniger ruckeln / Vibratio-

nen, weniger Lärm, erhöhter Fahr-

komfort. 

- Gesundheitliche Vorteile für die Be-

völkerung: geringere Schadstoff- 

und Lärmemissionen. 

- Tiefere Betriebskosten. 

- Möglichkeit zur Nutzung lokal pro-

duzierter, nachhaltiger Energien. 

- Möglichkeit zur Stromnetzstabilisie-

rung (wenn richtig genutzt) 

- Bei E-Kommunalfahrzeugen: Die 

Kommunikation unter den Arbei-

tenden wird erleichtert, das Bedie-

nen des Fahrzeugs ist stressfreier 

und die Konzentration kann vollum-

fänglich der Verkehrssicherheit und 

der Arbeit gewidmet werden (S. 

Kap. 2). bei Müllfahrzeugen: keine 

Luftschadstoffemissionen für die 

Belader. 

- Die Herstellung eines Elektroautos 

belastet die Umwelt stärker als die 

Herstellung von Autos mit Verbren-

nungsmotoren. Vor allem bedingt 

durch die Herstellung der Batterie. 

Die Mehrbelastung auf das Klima 

wird allerdings wegen der geringe-

ren Emissionen im Betrieb nach 

rund 50’000km kompensiert.8  

- Heute sind Lithium-Ionen-Batterien 

Standard. Eine flächendeckende 

Umstellung auf Elektrofahrzeuge 

benötigt grosse Mengen an Li-

thium, Kobalt, Nickel, Kupfer und 

diverse Seltenerdenmetalle. Die 

Förderung dieser Rohstoffe führt in 

den Abbauländern zu diversen Um-

weltbelastungen wowie gesundheit-

lichen Folgen für die Arbeitenden 

und Anwohnenden. Die Entwick-

lung der Akku-Herstellung ist aller-

dings enorm und verbessert sich in 

rasendem Tempo. 

- Noch begrenztes Modellangebot. 

Voraussichtlich rasche Steigerung 

in den kommenden Jahren. 

- Benötigt Ladeinfrastruktur. 

- Die Umweltbilanz eines Elektrofahr-

zeugs fällt daher vor allem dann 

positiv aus, wenn es mit nachhaltig 

produziertem (treibhausgasfreiem) 

Strom, also Ökostrom, betrieben 

wird.  

- Second-Life-Nutzungen der Akkus 

(z.B. für die Speicherung von Photo-

voltaikstrom) und gute Recycling-

verfahren (Rückgewinnung kriti-

scher Rohstoffe) sind deshalb aus 

Umweltsicht unumgänglich und 

müssen aufgebaut werden. 

- Lärm: Elektroautos haben keinen 

Leerlauf und sind bis ca. 25km/h 

klar leiser als Autos mit Verbren-

nungsmotor (darüber überwiegt 

das Roll- dem Motorengeräusch) –

gerade innerorts/ in Wohnquartie-

ren ist dies eine bedeutende Lär-

mentlastung. 

- Die Batterie zu laden, dauert: je 

nach Ladeleistung von Fahrzeug 

und Ladestation rund 20 Minuten 

bis zu einer ganzen Nacht. 

 

 Bei reinen Elektrofahrzeugen 

(BEV) werden die Räder über ei-

nen Elektromotor angetrieben. 

Der Strom kommt aus der Li-

thium-Ionen-Batterie, welche 

aus dem Stromnetz geladen 

wird. 

Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) 

haben einen Verbrennungsmo-

tor und eine Batterie an Bord. 

Die Batterie kann im Gegensatz 

zum Hybridfahrzeug mittels ex-

- Auf kurzen Strecken (bis rund 

50km) kann rein elektrisch gefah-

ren werden – mit allen Vorteilen 

des elektrischen Antriebs. 

- Hohe Reichweite. 

- Bei längeren Strecken überwiegen 

die Nachteile des Verbrennungs-

motors. 

- Hauptsächlich geeignet, wenn die 

meisten Strecken innerhalb der 

Batterie-Reichweite liegen (je nach 

Modell 20 – 60km). Es ist daher 

                                                        
8 Quelle: energieschweiz 
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terner Stromquelle geladen wer-

den. Ist die Batterie leer oder 

eine hohe Leistung gefordert, 

übernimmt ein kleiner Verbren-

nungsmotor. 

- Da eine kleinere Batterie als für ein 

reines Elektrofahrzeug benötigt 

wird, ist die Umweltbelastung der 

Herstellung entsprechend geringer. 

- Relativ hohe Kosten und hohes Ge-

wicht, weil zwei Antriebe und Ener-

giespeicher eingebaut sind. 

zentral, dass die eher kleine Batte-

rie der PHEVs regelmässig aufgela-

den wird. Ansonsten sind PHEVs 

nur schwere Verbrenner ohne Vor-

teile. 

- Wegen des komplexen Antriebs 

und der Abhängigkeit vom Nutzer-

verhalten (Batterie laden) kann der 

Realverbrauch bei PHEV stark vom 

deklarierten Wert abweichen. 

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV), bei de-

nen ein Elektromotor über eine Brenn-

stoffzelle die Räder antreibt. Hier dient 

Wasserstoff als Brennstoff.  

 

- Es gelten in Bezug auf Schadstoff- 

und Lärmemissionen dieselben 

Vorteile wie bei Elektrofahrzeuge. 

- Kurze Betankungszeit. 

- Hohe Reichweite 

- Erst sehr wenig PW-Modelle auf 

dem Markt.  

- Sehr wenige Tankstellen vorhan-

den. 

- Hohe Kosten. 

- Der Treibstoffverbrauch pro km ist 

ca. 30% höher als bei einem Elekt-

roantrieb, da bei der Umwandlung 

von Strom in Wasserstoff Energie 

verloren geht.  

- Eine Reduktion der Treibhaus-

gasemissionen im Vergleich zum 

Verbrennungsmotor wird nur er-

zielt, wenn der Wasserstoff mit er-

neuerbarem Strom hergestellt wird. 

«Industriewasserstoff» wird heute 

aus Kostengründen immer noch 

hauptsächlich aus einem fossilen 

Energieträger (Erdgas) hergestellt.9 

- Der FCEV-Technologie wird vor al-

lem im Schwerverkehr Potenzial 

eingeräumt, wo Elektrofahrzeuge 

kaum eingesetzt werden können 

(für hohes Gewicht und lange Dis-

tanzen müssten die Batterien viel 

zu gross sein). 

 

Mit den mobitool-Faktoren10 und dem Vergleichsrechner von mobitool.ch erhalten Sie aktuelle und umfassende Umweltfaktoren und können einen Vergleich unter den 

verschiedenen Verkehrsmitteln erstellen. 

 

                                                        
9 https://www.snv.ch/de/100-jahre-snv/story-7.html 

10 Die mobitool-Faktoren (v2.0) verwenden den KBOB-Ökobilanzdatenbestand v2.2:2016 (basierend auf den ecoinvent-Daten v2.2) sowie über 250 zusätzliche, speziell von treeze Ltd. für mobitool erhobene 

Datensätze zu den betrachteten Verkehrsmitteln und Mobilitätssystemen. Siehe: www.mobitool.ch. 

 

https://www.snv.ch/de/100-jahre-snv/story-7.html
http://www.ecoinvent.org/
http://www.treeze.ch/
http://www.mobitool.ch/
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2 Elektro-Kommunalmaschinen 

Auch Kommunalfahrzeuge mit Elektroantrieb sind heute auf dem Markt erhältlich: Reinigungsmaschine, Saugkehrmaschine, 

Geräteträger, Müllfahrzeuge und Sammelfahrzeuge. 

 

Vorteile von E-Kommunalgeräten: 

Abgesehen von den allgemeinen Vorzügen von Elektrofahrzeugen ergeben sich für Kommunalfahrzeuge noch zusätzlich Vor-

teile.  

- Durch die deutlich geringere Lärmbelastung von E-Fahrzeugen im Vergleich zu Fahrzeugen mit konventionellem An-

trieb ergeben sich mehrere Vorteile: die Kommunikation unter den Arbeitenden wird erleichtert und das Bedienen 

des Fahrzeugs ist stressfreier. Zusätzlich können die Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden, weil beispielsweise frü-

her mit den Arbeiten begonnen werden kann, wenn die Strassen noch leerer sind.  

- Auch der abgasfreie Betrieb ist ein Vorteil für die Gesundheit von Mitarbeitenden und Anwohnenden.  

- Die Betriebs-, Wartungs-, Service- und Reparaturkosten der E-Maschinen sind bei einer typischen Lebenserwartung 

tief. Das heisst, dass bei einer Betrachtung der Gesamtkosten (TCO-Kosten) der Elektroantrieb bereits heute nicht 

mehr teurer als ein herkömmlicher Dieselantrieb. 

 

Herausforderungen bei E-Kommunalgeräten: 

- Der reine Einkaufspreis liegt höher als bei Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb. 

- Es muss Zeit für die Ladung des Akkus eingeplant werden, dies kann weniger Spielraum für Betriebszeiten bedeuten. 

Allerdings sind die Akkus heute oft auf 8h Betrieb ausgerichtet und zusätzlich gibt es die Möglichkeit für Schnellla-

dungen. 

- Unterhalt und Reparatur von Elektrofahrzeugen unterscheidet sich von konventionellen Fahrzeugen, allerdings soll-

ten Routinearbeiten auch im Werkhof gemacht werden können. 

- Ladeinfrastruktur wird benötigt. 

 

3 Gute Gründe für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen 

Im folgenden Abschnitt wird erläutert, welche Vorteil sich für die öffentliche Hand beim Kauf von Elektrofahrzeugen ergeben. 

Spezifische Gründe für Elektro-Kommunalfahrzeuge finden Sie in Kapitel 2. 

 

- Gesundheitliche Vorteile für die Mitarbeitenden. 

- Auch versteckte betriebswirtschaftliche Vorteile entstehen durch die Umstellung auf eine elektrisch betriebene Flotte: 

Die Beschaffung von fossilem Treibstoff und der betriebliche Aufwand der Betankung von Fahrzeugen entfallen. Die 

neuen Fahrzeuge werden über Nacht aufgeladen. Zudem verändert sich der Unterhalt der Fahrzeuge (etwa bezüglich 

Ölwechsel, Filter oder kontaktfreie Motoren).  

- Weniger Beschwerden aus der Bevölkerung wegen geringerer Lärmemissionen. 

- Der Elektroantrieb ist in der TCO Betrachtung bereits heute nicht mehr teurer als der Dieselantrieb. 

- Vorbildfunktion: die Gemeinde geht vorbildlich voran und zeigt Privaten, wie eine nachhaltigere Mobilität aussehen 

kann. 

- Politikkohärenz: Leistung eines konkreten Beitrages zur Erreichung übergeordneter Politikziele wie nationale, kanto-

nale und kommunalen Energiestrategien, Klimaziele11 und Luftreinhalteordnung. 

 

 

                                                        
11 Für Schweizer Fahrzeugimporteure gilt ab 2020 gilt für Personenwagen ein Zielwert von 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Zudem werden CO2-Emissionsvor-

schriften neu auch für Lieferwagen und leichte Sattelschlepper eingeführt. Sie müssen einen Zielwert von durchschnittlich 147 Gramm CO2 pro Kilometer 

einhalten. Sie müssen eine Sanktion bezahlen, wenn sie ihre individuellen CO2-Zielvorgaben nicht einhalten. 
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4 Überlegungen vor der Beschaffung (Bedarfsklärung) 

Um das Mobilitätsverhalten ökologisch zu optimieren, braucht es Überlegungen bevor die eigentliche Beschaffung des Fahr-

zeugs angegangen wird. Eine Reduktion der Fahrzeugflotte und Fahrten ist der erste Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität. 

Der zweite Schritt ist die Wahl des effizientesten Verkehrsmittels.  

 

Politische Rahmenbedingungen beachten 

- Gibt es in Ihrer Behörde Konzepte, Vorgaben oder eine Leitlinie zur Fahrzeugbeschaffung oder allgemein im Bereich 

Energie und Klima? Z.B. Energiestadt, 2000-Wattgesellschaft, Netto-Null Strategie 

- Gibt es einen politischen Beschluss zur Förderung alternativer Antriebe oder zur Reduktion des Dienstfahrzeug-Be-

standes? 

 

Bedarfsklärung: Was brauche ich wirklich? 

1. Können Geschäftsfahrten reduziert werden? 

- Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien und optimale Arbeitsorganisation. 

2. Gibt es Alternativen zum Kauf eines Fahrzeuges? 

- Geschäftsfahrten, wenn möglich mit dem Fahrrad oder mit dem ÖV machen. 

- Nicht immer ist der Kauf eines Fahrzeugs die optimale Lösung. Manchmal gibt es andere Möglichkeiten, um die ge-

fragte Leistung zu erfüllen. Braucht es das Fahrzeug wirklich in Eigenbesitz oder gibt es andere Geschäftsmodelle? 

- Pooling und Sharing von Fahrzeugen 

- Business CarSharing Mobility: https://www.mobility.ch/de/geschaeftskunden/angebote/business-abos 

- Kann das Fahrzeug beispielsweise mit anderen Gemeinden geteilt werden? 

- Externe Zumiete bei Peaks? 

- Gibt es Gebrauchtfahrzeuge, die gekauft werden können (eventuell Nachrüstungen wie Partikelfilter planen)? 

- Für Elektrofahrzeuge: Soll die Batterie gekauft, gemietet oder geleast werden? 

3. Ist die Aufgabe nicht ohne eigenes Fahrzeug zu erledigen, soll das effizienteste Fahrzeug gewählt werden. Dafür muss die 

Frage geklärt werden, welche Leistungen das Fahrzeug tatsächlich erbringen muss. Aus Nachhaltigkeitssicht ist es wesent-

lich, keine unnötig schweren und leistungsstarken Fahrzeuge einzukaufen. 

- Reichweite 

- Leistung 

- Motorengrösse (Motor-Leistungsstärke Grössere Batterien sind eine zusätzliche Belastung, ermöglichen aber höhere 

Reichweiten und höhere Leistungen.) 

- Bei Wirtschaftlichkeitsüberlegungen immer die Gesamtkosten (TCO) inkl. Energieverbrauch, Betrieb, Wartung und 

Folgekosten etc. berücksichtigen 

 

Überprüfen der Infrastruktur 

- Prüfung der vorhandenen Infrastruktur und Evaluation von möglichen Installationen (z.B. Ladepunkte für E-Fahrzeuge). 

 

 

Umfassende Informationen zu den Handlungsfeldern der Gemeinden in Bezug auf Elektromobilität: https://www.energie-

schweiz.ch/page/de-ch/elektromobilitaet-ein-leitfaden-fuer-staedte-und-gemeinden. 

 

Tipp 2 Förderung von Aktivverkehr 

Die 2000-Watt-Gesellschaft kann nur erreicht werden, wenn der Velo- und Fussverkehr, der öffentliche Verkehr und die 

Elektromobilität gefördert werden. 

  

https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/elektromobilitaet-ein-leitfaden-fuer-staedte-und-gemeinden
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/elektromobilitaet-ein-leitfaden-fuer-staedte-und-gemeinden
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5 Empfehlungen für die nachhaltige Beschaffung von Fahrzeugen 

Effizienten und emissionsarmen Antrieb wählen 

- Falls ein geeignetes Fahrzeug auf dem Markt ist: Gerät mit elektrischem Antrieb wählen. Wichtig: Elektrofahrzeug mit 

Ökostrom laden, dies kann beispielsweise durch den Erwerb der Ökostromvignette „nature made star“ des Vereins für 

umweltgerechte Energie (VUE) sichergestellt werden. 

- Ist kein geeignetes Elektromodell auf dem Markt, ist ein energieeffizientes mit herkömmlichem oder mit Hybrid-Antrieb 

zu wählen. 

- Folgende Webseiten helfen, ein geeignetes Fahrzeug zu finden: 

- Personenwagen, Vans und Zweiräder: Auto-Umweltliste, topten.ch/business, Verbrauchskatalog, und Energieeti-

kette. 

- Leichte Nutzfahrzeuge und Minibusse bis zu 3.5 Tonnen: Lieferwagen-Umweltliste. 

- Diesel Fahrzeuge: Verlangen Sie die höchste verfügbare Schadstoffnorm (Euro 6d, bei Lieferwagen z.t. auch Euro 6d-

TEMP). 

- Kommunalfahrzeuge (bis 45km/h) gehören in die Kategorie N (LKW), müssen also auch der LKW-Norm ON-Road Euro-

3,4 etc. entsprechen. Bei Beschaffung aber mindestens Euro-Norm 6 fordern. 

 

 

 

 

 

Lärmwert in dB(A) 

- Achten Sie auf Lärmemissionswerte. Der Lärm-Grenzwert beträgt für alle neu zugelas-

senen Fahrzeuge 74 dB(A)). Für Diesel-Direkteinspritzer sind 75 dB(A) zulässig. Die Mes-

sung erfolgt bei Vollgasbeschleunigung aus 50 km/h im 2. und 3. Gang12. (Quelle: Bun-

desamt für Strassen) 

 

Reifen 

- Da der Rollwiderstand und damit der Treibstoffverbrauch stark (bis zu 25 Prozent) von 

den Reifen abhängen, ist es wichtig das optimale Produkt zu wählen. Auch Lärm damit 

um die Hälfte reduzieren. Bevorzugen Sie deshalb mit Unterstützung der Reifeneti-

kette13 leise und energiesparende Reifen mit optimaler Nasshaftung.  

 

Kosten 

Der Einkaufspreis von ökologischeren Fahrzeugen, insbesondere mit elektrischem Antrieb ist oft höher, deshalb ist es unab-

dingbar eine Vollkostenrechnung zu machen. Beispiele zeigen, dass Betriebs- und Wartungskosten um rund 75 Prozent tiefer 

ausfallen als bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren14.  

                                                        
12 Bundesamt für Strassen 
13 Die Reifenetikette bewertet den Rollwiderstand, das Abrollgeräusch sowie die Nasshaftung von Reifen. Ziel der Reifenetikette ist die Steigerung der Sicher-

heit sowie die Verminderung des Treibstoffverbrauchs und des Lärms im Strassenverkehr. Reifenetikette ist Pflicht ab 2014 für alle Personenwagen, 

4x4/SUV, Lieferwagen und leichtere Lastwagen (ausgenommen runderneuerte Reifen, Geländereifen für den gewerblichen Einsatz, Reifen mit einer zulässi-

gen Geschwindigkeit von weniger als 80 km/h u.a.). Mehr Informationen: https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/sichere-

leise-und-energieeffiziente-reifen.html 
14 «Elektromobilität: Clevere Planung hilft den Gemeinden»; Schweizer Gemeinde 7/8 2018 

Tipp 3 Solarstrom für Ihr Elektroauto 

Elektrofahrzeuge haben vor allem dann einen ökologischen Vorteil, wenn sie mit erneuerbarem Strom betrieben werden. 

Mit dem Kauf einer Solarvignette für jedes Elektrofahrzeug fördern Sie die Solarstromnachfrage in der Schweiz und unter-

stützen die Installation von Photovoltaikanlagen in afrikanischen Ländern: https://www.solarvignette.ch/ 

Tipp 4 PV installieren und mit eigenem Strom fahren! 

Überprüfen Sie das Potenzial Ihrer Dächer für die Produktion von eigenem Solarstrom und fahren Sie mit eigenem, ökolo-

gischem Strom: https://www.solarpotenzial.ch/ 

https://www.oekostromvignette.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.topten.ch/business
https://www.verbrauchskatalog.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/sichere-leise-und-energieeffiziente-reifen.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/sichere-leise-und-energieeffiziente-reifen.html
https://www.solarvignette.ch/
https://www.solarpotenzial.ch/
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- TCO (Total Cost of Ownership) – Kalkulation der Kosten über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs: Anschaffungs-

kosten, Kraftstoffkosten, Instandhaltungskosten, Versicherung, Steuern etc. 

- LCC (Life Cycle Costing): Wird nach neuem Beschaffungsgesetz auch möglich (Kosten für externe Effekte einpreisen: 

Emissionen von Kostenstoffdioxid und Stockoxiden etc.) nach Anhang der Richtlinie 2009/33/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge. 

- Abschreibedauer der Ladeinfrastruktur nicht auf 5 Jahre begrenzen, sondern auf mehrere Jahrzehnte, resp. Lebens-

dauer (Angabe des Herstellers für die Ladestation) festlegen. 

 

Infrastruktur 

- Gibt es die nötige Lade- und Tankinfrastruktur für Elektro, Wasserstoff- oder Gasfahrzeuge? 

- Wenn nötig Schnellladesituation abklären  Möglichkeit beim Fahrzeug fordern. 

- Langsamladeinfrastruktur beim Nacht-Parkplatz des Fahrzeugs installieren (Langsamladen ist eine Frage der Organi-

sation, kostet wenig und schont das Netz). 

- Beachten Sie die Ladedauer bei den geforderten Ladeverfahren (in h). 

- Sind die Mitarbeitenden in der Lage, auch E-Fahrzeuge zu warten und zu reparieren? Bei Bedarf Weiterbildung orga-

nisieren. 

 

Garantiedauer / Laufzeit 

- Achten Sie auf eine hohe Akku-Lebenszeit (8 - 12 Jahre), respektive eine hohe Anzahl Ladezyklen. 

- Achten Sie generell auf eine lange Garantiedauer des Fahrzeuges, insbesondere der Akkus (Garantiefälle und Garan-

tie auf Voll-Ladezyklen klären). 

 

Reparatur / Service 

- Entfernung zur nächsten Unterhaltsgarage. 

- Verfügbarkeit von Ersatzteilen. 

 

Lebensende / Entsorgung 

- Verlangen Sie eine Rücknahmegarantie für das gesamte Fahrzeug oder zumindest für den Akku und fordern Sie eine 

second-life-Strategie für den Akku15. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Weiterführende Links zum Thema second-life für Akkus: 

https://www.automobil-produktion.de/hersteller/wirtschaft/bmw-steigt-ins-akku-recycling-ein-109.html 

https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/audi-nutzt-gebrauchte-batterien/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-sec-

tion/10656/punkt4-date/08-03-2019.html 

https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/alpiq-gibt-autobatterien-zweites-leben/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-sec-

tion/14427/punkt4-date/11-02-2020.html 

Tipp 5 Tool für Dienstleistungsaufträge an Dritte 

Hilfsmittel für Anforderungen an Fahrzeuge bei Aufträgen an Dritte. Nachfragen bei Stadt Zürich: ugz-nachhaltige-beschaf-

fung@zuerich.ch 

https://www.automobil-produktion.de/hersteller/wirtschaft/bmw-steigt-ins-akku-recycling-ein-109.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/audi-nutzt-gebrauchte-batterien/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/10656/punkt4-date/08-03-2019.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/audi-nutzt-gebrauchte-batterien/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/10656/punkt4-date/08-03-2019.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/alpiq-gibt-autobatterien-zweites-leben/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/14427/punkt4-date/11-02-2020.html
https://punkt4.info/die-ausgaben/details/news/alpiq-gibt-autobatterien-zweites-leben/punkt4-edition-name/zukunft-wirtschaft/punkt4-edition-section/14427/punkt4-date/11-02-2020.html
mailto:ugz-nachhaltige-beschaffung@zuerich.ch
mailto:ugz-nachhaltige-beschaffung@zuerich.ch
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6 Nachhaltigkeitskriterien für die Ausschreibung 

Die folgende Tabelle zeigt auf, welche Nachhaltigkeitskriterien bei der Ausschreibung von Personenwagen, leichten Nutzfahrzeugen und Kommunalfahrzeugen in die Ausschrei-

bungsunterlagen übernommen werden können. Die Tabellen sind aufgeteilt in Eignungskriterien, Technische Spezifikationen und Zuschlagskriterien. Für jedes Kriterium wird jeweils 

auch ein Vorschlag für einen Nachweis mitgegeben. Zusätzlich finden sich zwei Spalten als Checkliste und Kommentarfeld für die Beschaffenden. 

 

 

Thema 

 

Kriterium16 

Die Anforderung, die an den Anbietenden (Eignungs-

kriterium) oder an die Dienstleistung bzw. sein Pro-

dukt (technische Spezifikation/Zuschlagskriterium) 

gestellt wird. 

Nachweis 

Zeigt auf, welcher Nachweis durch den 

Anbietenden erbracht werden soll um 

das Erfüllen des Kriteriums zu bestäti-

gen. 

Relevanz be-

züglich Nach-

haltigkeit17 

Check 

 

Kommentar 

Eignungskriterien (allgemein)     

ISO 9001 - Der Anbieter oder der Fahrzeughersteller 

verfügt über ein gültiges Qualitätsmanage-

ment-System nach ISO 9001 oder gleich-

wertig. 

- Aufzeigen von eigenem QMS 

(Qualitätsmanagementsystem). 

- Kopie des Zertifikats (z.B. ISO) o-

der eines Beschriebs des eigenen 

Qualitätsmanagements. 

 

  

ISO 14001 - Der Anbieter oder der Fahrzeughersteller 

verfügt über ein gültiges Umweltmanage-

ment-System nach ISO 14001 oder gleich-

wertig. 

- Aufzeigen von eigenen UMW 

(Qualitätsmanagementsystem). 

- Kopie des Zertifikats (z.B. ISO) o-

der eines Beschriebs des eigenen 

Qualitätsmanagements. 

 

  

Ersatzteile - Der Anbieter bestätigt gängige Wartungs-

teile (Verschleissteile) und Reparatur-Er-

satzteile innert 48 Stunden nach Eingang 

der Bestellung an die Beschaffungsstelle zu 

liefern.  

- Entsprechende schriftliche Ga-

rantien.  

  

                                                        
16 Quellen: EU GPP criteria, div. Expertenmeinungen und öffentlichen Ausschreibungen. 

17 Die Wichtigkeit der Kriterien wird in zwei Stufen unterteilt: Kernkriterien [ ] und Zusatzkriterien [ ]. Die Integration der Muss-Kriterien verhindert einen grösseren Aufwand für Anbietende und Beschaffende, 

garantiert aber, dass die wichtigsten Punkte bezüglich Nachhaltigkeit abgedeckt sind.  
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- Der Anbieter sichert zu, dass die Ersatzteile 

über die gesamte Lebensdauer der Fahr-

zeuge (mind. 12 Jahren) verfügbar sind. 

Servicestelle - Die Servicestellen des Anbieters gewähr-

leisten Wartungs-, Diagnose- und Instand-

haltungsarbeiten. Die Servicestellen verfü-

gen über die komplette Infrastruktur für die 

Durchführung der damit verbundenen Tätig-

keiten. 

- Der Anbieter soll während der gesamten Le-

bensdauer der Fahrzeuge in der Lage sein, 

bei Störungen innert 24 Stunden nach Auf-

gebot vor Ort zu sein, um die notwendigen 

Arbeiten auszuführen. 

- Entsprechende schriftliche Ga-

rantien..  

  

Ausbildung Personal - Der Anbieter bestätigt, die Ausbildung des 

Personals der Beschaffungsstelle bezüglich 

Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge 

vollumfänglich durchführen zu können.  

- Schriftliche Bestätigung und Aus-

bildungskonzept.  

  

Technische Spezifikationen (allgemein)     

CO2-Emissionen - Die Fahrzeuge dürfen höchstens X g 

CO2/km (nach WLT) ausstossen18. 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

NOx- und Feinstaubemissio-

nen (Dieses Kriterium gilt für 

Fahrzeuge der Klassen M1 

und N1) 

 

- Mind. euro 6d bei PW, euro 6d-TEMP oder 

Euro VI bei LNF dies gilt für alle Fahrzeuge 

mit Verbrennungsmotor – nicht für elektri-

sche oder FCEV). 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Bereifung - Energiesparende Reifen mit optimaler 

Nasshaftung.  

- Reifenetikette: Nasshaftung und 

Energieeffizienz: A  

  

                                                        
18 Informieren Sie sich über aktuelle Werte: Topten, Verbrauchskatalog, Auto-Umweltliste, Energieetikette, Lieferwagen-Umweltliste, EU GPP criteria 

https://www.topten.ch/
https://www.verbrauchskatalog.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
http://www.autoumweltliste.ch/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Gangwechselanzeigen (GSI) 

(Nicht relevant für Automa-

tikfahrzeuge und Elektro-

fahrzeuge) 

- Leichte Nutzfahrzeuge müssen mit einer 

Gangwechselanzeige ausgestattet sein, das 

heißt mit einer visuellen Anzeige, durch die 

dem Fahrer der Gangwechsel empfohlen 

wird. 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Energieverbrauchsanzeige - Die Fahrzeuge müssen mit einem Mecha-

nismus ausgestattet sein, durch den dem 

Fahrer die Kraftstoffverbrauchswerte ange-

zeigt werden. 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Kreislaufwirtschaft: Rück-

nahme des Fahrzeuges 

- Der Hersteller garantiert die Rücknahme 

des Fahrzeuges, wenn dieses ausgedient 

hat.  

- Schriftliche Bestätigung und 

kurze Erläuterung.  
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Thema 

 

Kriterium 

 

Nachweis 

 

Relevanz be-

züglich Nach-

haltigkeit 

Check 

 

Kommentar 

Technische Spezifikationen (Elektrofahrzeuge)     

Akku Lebensdauer - Mindestgarantie der Batterie von 150’000 

km bzw. acht Jahren gegen Kapazitätsver-

lust unter 70% des Ausgangswerts bei Lie-

ferung.  

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Rekuperation der Brem-

senergie 

- Die Bremsenergie wird rekuperiert. - Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Rücknahme Akku - Die Akkus werden vom Hersteller zurückge-

nommen und in einem Second-life wieder-

verwendet. 

- Second-life-Konzept 

 

  

Zuschlagskriterien (allgemein)     

Ersatzteile Je kürzer die Lieferdauer der gängigen War-

tungsteile (Verschleissteile) und Reparatur-Er-

satzteile, desto mehr Punkte werde vergeben19: 

1 Pkt = 48 h 

5 Pkt = 36 h 

10 Pkt = 24 h 

- Entsprechende schriftliche Ga-

rantien.  

  

Garantiedauer Je länger die Garantiedauer des Fahrzeugs, 

desto mehr Punkte werden vergeben20. 

Mögliche Punkteverteilung: 

- plus 1 Jahr = 1 Punkt 

- plus 2 Jahre = 5 Punkte 

- plus 3 Jahre = 10 Punkte 

- Entsprechende schriftliche Ga-

rantien.  

  

                                                        
19 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Wert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. 

20 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Wert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. 
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Niedrigere NOx- und 

Feinstaubemissionen 

Je tiefer die Emissionen, desto mehr Punkte 

werden vergeben21. 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Niedrigere CO2-Emissionen 

 

Je tiefer die CO2-Emissionen (nach WLT), desto 

mehr Punkte werden vergeben. Geben Sie die 

genaue Bewertungs-/Notenskala in den Aus-

schreibungsunterlagen bekannt22.  

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben 

(WLTP). 

 

  

Lärmemissionen 

 

Je tiefer der Schalldruckpegel der verschiede-

nen Betriebszustände des Motors, desto mehr 

Punkte23: 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

Test Qualität / Nutzerfreund-

lichkeit 

Ein Team von TestfahrerInnen bewertet mit 

Hilfe eines bereits in der Ausschreibung zur Ver-

fügung gestellten kurzen Fragebogens die Be-

wertung des Fahrzeugs.  

Es kann beispielsweise folgende Punktvertei-

lung für die Bewertung verwendet werden: 

- ausgezeichnet = 10 Punkte 

- gut bis sehr gut = 7,5 Punkte 

- genügend = 5 Punkte 

- ungenügend = 2,5 Punkte 

- unbrauchbar = 0 Punkte 

- Für ein Testfahren wird ein 

Fahrzeug zur Verfügung gestellt.  

  

Zuschlagskriterien (Elektrofahrzeuge)     

Garantiedauer Akku Je länger die Garantiedauer des Fahrzeugs, 

desto mehr Punkte werden vergeben24. 

Mögliche Punkteverteilung: 

+ 1 Jahr = 1 Punkt 

- Entsprechende Unterlagen. 

 

  

                                                        
21 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Emissionswert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. Informieren Sie sich über 

aktuelle Werte: Topten, Verbrauchskatalog, Auto-Umweltliste, Energieetikette, Lieferwagen-Umweltliste, EU GPP criteria und aktuelle Euro-Abgasnormen. 

22 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Emissionswert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. Informieren Sie sich über 

aktuelle Werte: Topten, Verbrauchskatalog, Auto-Umweltliste, Energieetikette, Lieferwagen-Umweltliste, EU GPP criteria 

23 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Emissionswert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. (Aktuelle Werte s. Autoum-

weltliste) 

24 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Der tiefste Wert darf nicht unter dem in den technischen Spezifikationen Mindestwert liegen. 

https://www.topten.ch/
https://www.verbrauchskatalog.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
http://www.autoumweltliste.ch/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://www.topten.ch/
https://www.verbrauchskatalog.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
http://www.autoumweltliste.ch/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://www.autoumweltliste.ch/de.html
http://www.autoumweltliste.ch/de.html
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+ 2 Jahre = 2 Punkte 

Etc. 

Energieeffizienz (Berechnung 

analog Autoumweltliste) 

Je besser die Energieeffizienz, desto mehr 

Punkte werden vergeben25. 

- Technisches Datenblatt mit den 

entsprechenden Angaben.  

  

 

 

 

                                                        
25 Geben Sie die genaue Bewertungs-/Notenskala in den Ausschreibungsunterlagen bekannt. Informieren Sie sich über aktuelle Werte: Topten, Auto-Umweltliste, Verbrauchskatalog, Energieetikette, Lieferwagen-Umweltliste, 

EU GPP criteria 

https://www.topten.ch/
http://www.autoumweltliste.ch/
https://www.verbrauchskatalog.ch/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/effizienz/die-energieetikette/die-energieetikette-fuer-personenwagen.html
http://www.autoumweltliste.ch/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Stand: 2020 

 

Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss): Das vorliegende Merkblatt stellt eine unverbindliche Information von PUSCH – Praktischer Um-

weltschutz dar, die nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurde. Die Inhalte wurden rechtlich soweit möglich geprüft. 

Dennoch besteht keine Gewähr, dass sie einer Überprüfung durch Gerichte in einem Beschwerdefall standhalten. Massgebend ist viel-

mehr stets eine Einzelfallbetrachtung in der konkreten Beschaffung. Die Anwender müssen somit bei jeder Beschaffung mit Blick auf die 

Umstände des Einzelfalls eigenständig und sorgfältig prüfen, ob die hier vorgestellten Kriterien und Gewichtungen sowie die Nachweise 

rechtmässig und sachgerecht sind. PUSCH übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, die aus der Verwendung der allgemeinen 

Informationen dieses Merkblatts allenfalls entstehen. 
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